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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DES BÜRGERMEISTERS

Beschlüsse der Gemeindevertretersitzung der 
Gemeinde Niedergörsdorf

vom 13.06.2012, welche im Versammlungsraum der Gemeinde-
verwaltung Niedergörsdorf, Dorfstraße 14 f, 14913 Niedergörsdorf 
stattfand.

Im öffentlichen Teil der Sitzung wurden folgende Beschlüsse 
gefasst:
TOP 10:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig die 
Ermächtigung des Bürgermeisters zur Umschuldung dreier Kommu-
naldarlehen über insgesamt 1.037.646,05 Euro zum nächstmöglichen 
Termin (Beschluss-Nr. 33/06/12).

TOP 11:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig die 
„Satzung der Gemeinde Niedergörsdorf zur Erhebung von Eltern-
beiträgen für die Inanspruchnahme von kommunalen Kindertages-
stätten und Tagespfl egestellen (Elternbeitragssatzung)“ 
(Beschluss-Nr. 34/06/12):

Satzung der Gemeinde Niedergörsdorf 
zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme 
von kommunalen Kindertagesstätten und Tagespfl egestellen 

(Elternbeitragsatzung)
Aufgrund der §§  3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 
S. 286) in der jeweils geltenden Fassung und des § 17 Abs. 3 des 
Kindertagesstättengesetzes (KitaG) vom 10.06.1992 (GVBl. I. S. 178) 
in der jeweils geltenden Fassung hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Niedergörsdorf in ihrer Sitzung am 13.06.2012 folgende 
Elternbeitragssatzung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Für die Inanspruchnahme eines Platzes in Kindertagesstätten 
in Trägerschaft der Gemeinde Niedergörsdorf sowie öffentlich 
geförderter Tagespfl ege werden Elternbeiträge in Form von 
Benutzungsgebühren erhoben.

(2) Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes in eine Kinderta-
gesstätte oder Tagespfl egestelle ist die Feststellung des Rechts-
anspruches auf Betreuung gemäß § 1 KitaG  und der Abschluss 
eines Betreuungsvertrages.

§ 2
Entstehung der Gebühr

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Aufnahme des Kindes in 
eine kommunale Kindertagesstätte oder Tagespfl egestelle.

(2) Erfolgt die Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte bzw. 
Kindertagespfl egestelle bis zum 15. des Monats, ist der volle 
Elternbeitrag zu entrichten; ab 16. des Monats wird ein halber 
Monatsbeitrag erhoben.

(3) Eine Neuberechnung des Elternbeitrages durch eine Änderung des 
Einkommens und/oder der Betreuungszeit bis zum 15. des Monats  
erfolgt bereits für den laufenden Monat. Nach dem 15. des Monats 
wird der Elternbeitrag ab dem 01. des Folgemonats neuberechnet. 

(4) Der Beitrag für einen Krippenplatz wird bis einschließlich des 
Monats berechnet, in dem das Kind das 3. Lebensjahr vollendet. 
Ab dem 1. des Folgemonats ist der Beitrag für einen Kindergar-
tenplatz zu entrichten. 

(5) Für den Monat des jährlichen Schulbeginns gilt für Kinder, welche 
ohne Unterbrechung vom Kindergarten- zum Hortplatz übergehen, 
grundsätzlich die Gebührentabelle für Kinder im Grundschulalter.

(6) Bei Abwesenheit des Kindes über einen zusammenhängenden 
Zeitraum von mindestens vier Wochen (Krankheit, Kur, o. ä.) kann 

auf Antrag die Gebühr ganz oder teilweise erlassen werden. Über 
den Antrag entscheidet der Träger nach pfl ichtgemäßem Ermes-
sen. Auf die Gewährung des Erlasses besteht kein Anspruch.

§ 3
Fälligkeit der Gebühr

Der Elternbeitrag  wird monatlich erhoben und ist jeweils am 15. 
eines Monats fällig.

§ 4
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner sind die Personensorgeberechtigten, auf 
deren Veranlassung hin das Kind eine Kindertagesstätte bzw. 
Tagespfl egestelle in Anspruch nimmt.

(2) Personensorgeberechtigt ist, wem allein oder gemeinsam mit 
einer anderen Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches die Personensorge zusteht.

(3) Erfüllen mehrere Personen die Voraussetzungen von Absatz 1, 
so haften sie als Gesamtschuldner.

§ 5
Elternbeitrag

(1) Der Elternbeitrag wird nach dem Jahreseinkommen der Eltern, 
der Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder sowie dem ver-
einbarten Betreuungsumfang gestaffelt.

(2) Bemessungsgrundlage für die Elternbeiträge sind die Elternbei-
tragstabellen, die als Anlagen Bestandteile dieser Satzung sind.

(3) Für die Inanspruchnahme einer Gastkindbetreuung werden 
Elternbeiträge gemäß der Anlage 4 „Gastkinder“ erhoben.

(4) Der Elternbeitrag wird entsprechend der Zahl der im Haushalt 
lebenden unterhaltsberechtigten Kinder ermäßigt. Unterhalts-
berechtigt sind alle Kinder, für die Kindergeld bezogen wird.

(5) Für Kinder aus Pfl egefamilien und Heimen (§§ 33, 34 SGB VIII) 
werden die Elternbeiträge gemäß § 17 Abs. 1 S. 3 KitaG vom zu-
ständigen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Höhe 
des Durchschnitts der Elternbeiträge des Träges übernommen.

 Folgender Elternbeitrag ist zu entrichten:
- Kinderkrippenkind (bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres)  

97,00 Euro/Monat
- Kindergartenkind   (von 3 Jahren bis Schuleintritt)   

71,00 Euro/Monat
- Hortkind (im Grundschulalter)  
 32,00 Euro/Monat

§ 6 
Einkommen

(1) Die Elternbeiträge sind nach der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit der Eltern gestaffelt. Diese Leistungsfähigkeit ergibt sich aus 
ihrem Einkommen. 

 Das heranzuziehende Einkommen:
1. ist das Bruttoeinkommen abzüglich
 - des Arbeitnehmeranteils der Sozialversicherung
 - der Lohnsteuer und des Solidaritätszuschlages
 - der Kirchensteuer
 - der Werbungskosten gemäß §§ 9 und 9 a Einkommens-  

 steuergesetz (EStG)
 - 2/3 der Kinderbetreuungskosten gemäß § 10 Abs. 1 
  Nr. 5 EStG.
2. sind Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit. Es ist von der 

Summe des positiven Einkommens auszugehen, abzüglich der 
Krankenkassen- und Pfl egeversicherungsbeiträge und Renten-
versicherungsbeiträge bis maximal in Höhe des gesetzlichen 
Rentenversicherungssatzes.

 Das positive Einkommen ergibt sich aus den Einnahmen ab-
züglich der Betriebsausgaben und ist dem Einkommenssteu-
erbescheid zu entnehmen. Bei Selbständigen, die noch keinen 
Einkommenssteuerbescheid erhalten haben, ist im ersten Jahr 
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von einer Einkommensselbsteinschätzung auszugehen.
3. sind sonstige Einnahmen. 
 Zu den sonstigen Einnahmen gehören alle Geldbezüge, unab-

hängig davon, ob sie steuerpfl ichtig oder steuerfrei sind, die 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöhen,     z. B.: 

 a) wegen Geringfügigkeit pauschal vom Arbeitgeber 
  versteuerte Einkommen, Renten, Unterhaltsleistungen 
  an den Personensorgeberechtigten und das Kind
 b) Einnahmen nach dem Sozialgesetzbuch III, z. B. Arbeits-
  losengeld, Kurzarbeitergeld, Konkursausfallgeld, 
  Unterhaltsgeld, Überbrückungsgeld
 c) sonstige Leistungen nach den Sozialgesetzen, z. B. 
  Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, 
  Verletztengeld, Wohngeld, Kindergeld, Kindergeldzu-
  schlag, Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, 
  dem Beamtenversorgungsgesetz, dem Wehrgesetz
4. Eine Minderung des Einkommens durch nachweisbare Unterhalts-

zahlungen an nicht im Haushalt lebende Personen ist möglich.
5. Nachgeborene Kinder werden, sofern sie keine Kinderein-

richtung besuchen, bei der Berechnung des Elternbeitrages 
berücksichtigt, in dem der Regelunterhaltsbetrag gemäß 
der Regelbedarfsverordnung für das Land Brandenburg vom 
anrechnungsfähigen Einkommen in Abzug gebracht wird. 
Die Kürzung des Elterneinkommens wird ab dem Monat der 
Bekanntgabe vorgenommen. 

(2) Von Empfängern von Sozialgeld und Arbeitslosengeld II gemäß 
SGB II und Empfängern von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 
gemäß SGB XII ist der Mindestbeitrag zu erheben.

 Der für Bezieher von Leistungen nach SGB II und SGB XII fest-
gesetzte Elternbeitrag kann im Einzelfall geringfügig über dem 
Mindestbeitrag liegen, insbesondere bei Leistungsbeziehern, die 
zusätzlich auch andere Einkommen haben.

(3) Bei Lebensgemeinschaften wird das Einkommen beider Partner 
zugrunde gelegt, sofern sie in einem Rechtsverhältnis zum Kind 
stehen. Steht ein Partner in keinem Rechtsverhältnis zu dem 
Kind, so bleibt sein Einkommen unberücksichtigt.

§ 7
Nachweis des Einkommens

(1) Bei der Antragstellung auf Inanspruchnahme eines Platzes in Kinder-
tagesstätten bzw. öffentlich geförderten Tagespfl egestellen ist eine 
Erklärung zum aktuellen Einkommen abzugeben. Durch Vorlage 
geeigneter Unterlagen sind die Angaben glaubhaft zu machen.

 Änderungen der Einkommensverhältnisse sind unverzüglich 
mitzuteilen.

(2) Der Träger ist jederzeit berechtigt, einen Nachweis des aktuellen 
Einkommens einzufordern.

(3) Erfolgt keine Einkommenserklärung oder kommen die Eltern ih-
rer Nachweispfl icht  nicht nach, ist die Gemeinde Niedergörsdorf 
zur Festsetzung des in der Elternbeitragstabelle, die Bestandteil 
dieser Satzung ist, festgelegten Höchstbetrages berechtigt.

§ 8
Gastkinder

In Ausnahmefällen können zeitweilig, wenn es die Kapazität und 
die Personalsituation erlauben, Gastkinder aufgenommen werden. 
Die Einzelfallentscheidung obliegt dem Träger in Absprache mit der 
Leiterin der Kindertagestätte bzw. der Tagespfl egestelle. Der Träger 
schließt mit dem/den Personensorgeberechtigten bzw. zusätzlich 
mit der Tagesmutter einen Gastkindvertrag ab. 

§ 9
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.04.2012 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 28.03.2012 außer Kraft.

Niedergörsdorf, 14.06.2012 

Rauhut
Bürgermeister   -Siegel-
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Anlage 1 : Gebührentabelle für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren
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Gebührentabelle für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren
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Anlage 2: Gebührentabelle für Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt
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Gebührentabelle für Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt
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Anlage 3: Gebührentabelle für Kinder im Grundschulalter
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Gebührentabelle für Kinder im Grundschulalter
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Anlage 4   Gastkinder

Für die zeitweilige Betreuung sind folgende Tagessätze zu zahlen:
- für Kinder im Alter
 von 0 bis unter 3 Jahren:  7,50 EUR/Tag für bis zu 6 Stunden
   8,50 EUR/Tag für bis zu 8 Stunden
 10,00 EUR/Tag für über   8 Stunden

- für Kinder im Alter
 von 3 Jahren bis Schuleintritt:  6,00 EUR/Tag für bis zu 6 Stunden
   7,00 EUR/Tag für bis zu 8 Stunden
   8,00 EUR/Tag für über   8 Stunden
- für Kinder im Grundschulalter: 5,00 EUR/Tag für bis zu 4 Stunden
   6,00 EUR/Tag für über   4 Stunden

Bekanntmachungsanordnung
Die „Satzung der Gemeinde Niedergörsdorf zur Erhebung von Eltern-
beiträgen für die Inanspruchnahme von kommunalen Kindertages-
stätten und Tagespfl egestellen (Elternbeitragssatzung)“ wird hiermit 
gemäß § 12 Abs. 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Niedergörsdorf 
vom 22.06.2011 im Amtsblatt Nr. 07/2012 vom 19.06.2012 bekannt 
gemacht. 

Rauhut
Bürgermeister

TOP 12:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig die 
Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan 
Nr. 12 „Windpark Malterhausen“, Beschluss-Nr. GVS 46/11/11 vom 
02.11.2011 (Beschluss-Nr. 35/06/12).

TOP 13:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig  die 
„Satzung über die Aufhebung der Satzung der Gemeinde 
Niedergörsdorf vom 02.11.2011 über die Veränderungssperre für 
den Bereich des B-Plans Nr. 12 „Windpark Malterhausen“ 
(Beschluss-Nr. 36/06/12). 

Amtliche Bekanntmachung

Satzung über die Aufhebung der Satzung der Gemeinde Nie-
dergörsdorf vom 02.11.2011 über die Veränderungssperre für 

den Bereich des B-Plans Nr. 12 „Windpark Malterhausen“
Hiermit wird gemäß § 16 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und § 3 
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)  und 
§ 12 der Hauptsatzung der Gemeinde Niedergörsdorf bekanntge-
macht, dass die Gemeindevertretung der Gemeinde Niedergörsdorf 
in ihrer Sitzung am 13.06.2012 auf Grund der §§ 14 und 16 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt  geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S.1509)  und der §§ 3 und 28 
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit 
gültigen Fassung die Satzung der Gemeinde Niedergörsdorf die Auf-
hebung der Satzung der Gemeinde Niedergörsdorf vom 02.11.2011  
über die Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplans 
Nr. 12 „Windpark Malterhausen“ beschlossen hat.

Die im „Amtsblatt für die Gemeinde Niedergörsdorf“ Ausgabe 09/2011 
sowie 01/2012 bekanntgemachte Satzung wird aufgehoben. 
Der räumliche  Geltungsbereich ergibt sich aus der Karte, die Teil 
der Satzung ist.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung  in Kraft. 

Die Satzung über die Aufhebung der Satzung der Gemeinde Nie-
dergörsdorf vom 02.11.2011 über die Veränderungssperre für den 
Bereich des B-Plans Nr. 12 „Windpark Malterhausen“
einschließlich der Karte zur Abgrenzung  des räumlichen Geltungs-
bereiches können in der Gemeindeverwaltung Niedergörsdorf von 
jedermann während der Dienststunden eingesehen werden; über 
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Ort der Einsichtnahme: Gemeindeverwaltung Niedergörsdorf
                                       Bauamt, Zimmer 18
                                       Dorfstraße 14f
                                        14913  Niedergörsdorf
Zeit der Einsichtnahme: Mo – Mi 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
    12.30 Uhr bis 16.00 Uhr
   Do 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
    12.30 Uhr bis 18.00 Uhr
   Freitag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Information:  Frau Neumann
   Bauamt, Zimmer 18
                                  Dorfstraße 14f
                                        14913  Niedergörsdorf
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-

zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntgabe 
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend  gemacht 
worden sind.

Niedergörsdorf, 14.06.2012

Rauhut
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordung
Hiermit ordne ich gemäß § 12 Abs. 4 der Hauptsatzung der Gemein-
de Niedergörsdorf vom 22.06.2011 an bekanntzumachen, dass die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Niedergörsdorf in ihrer Sitzung 
am 13.06.2012 auf Grund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt  geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 
(BGBl. I S.1509)  und der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung die Satzung 
über die Aufhebung der Satzung der Gemeinde Niedergörsdorf vom 
02.11.2011 über die Veränderungssperre für den Bereich des B-Plans 
Nr. 12 „Windpark Malterhausen“ beschlossen hat.

Hiermit ordne ich an, dass die Karte zur Abgrenzung des räumlichen 
Geltungsbereiches im Originalmaßstab 1:15000 (als Anlage Bestand-
teil dieser Satzung) durch eine Ersatzbekanntmachung öffentlich 
bekanntgemacht wird (§2 BekanntmV).
Die Satzung über die Aufhebung der Satzung der Gemeinde Nie-
dergörsdorf vom 02.11.2011 über die Veränderungssperre für den 
Bereich des B-Plans Nr. 12 „Windpark Malterhausen“
einschließlich der Karte zur Abgrenzung  des räumlichen Geltungs-
bereiches können dauerhaft in der Gemeindeverwaltung Nieder-
görsdorf von jedermann während der Dienststunden eingesehen 
werden; über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Ort der Einsichtnahme: Gemeindeverwaltung Niedergörsdorf
                                       Bauamt, Zimmer 18
                                       Dorfstraße 14f
                                        14913  Niedergörsdorf
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Zeit der Einsichtnahme: Mo – Mi 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
    12.30 Uhr bis 16.00 Uhr
   Do 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
    12.30 Uhr bis 18.00 Uhr
   Freitag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Information:  Frau Neumann
   Bauamt, Zimmer 18
                                  Dorfstraße 14f
                                        14913  Niedergörsdorf

Die öffentliche Auslegung der Karte zur Abgrenzung des räumlichen 
Geltungsbereichs im Originalmaßstab 1:15000, als Anlage Bestand-
teil dieser Satzung, fi ndet gem. § 12 Abs. 4 der Hauptsatzung der 
Gemeinde Niedergörsdorf in der Zeit vom Dienstag, dem 19.06.2012 
bis einschließlich Dienstag, dem 03.07.2012 statt.
Ort der Einsichtnahme: Gemeindeverwaltung Niedergörsdorf
                                       Bauamt, Zimmer 18
                                       Dorfstraße 14f
                                        14913  Niedergörsdorf
Zeit der Einsichtnahme: Mo – Mi 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
    12.30 Uhr bis 16.00 Uhr
   Do 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
    12.30 Uhr bis 18.00 Uhr
   Freitag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Information:  Frau Neumann
   Bauamt, Zimmer 18
                                  Dorfstraße 14f
                                        14913  Niedergörsdorf

Niedergörsdorf, 14.06.2012

Rauhut
Bürgermeister

TOP 14:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig 
die Aufstellung des B-Planes Nr. 12 „Windpark Malterhausen“ der 
Gemeinde Niedergörsdorf (Beschluss-Nr.: 37/06/12). 

Bekanntmachung

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 12 „Windpark Malterhau-
sen“ der Gemeinde Niedergörsdorf
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Niedergörsdorf hat in 
ihrer Sitzung am 13.06.2012 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 
12 „Windpark Malterhausen“ aufzustellen. 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst das Gebiet in folgenden 
Grenzen:
- im Westen:
 ab der südwestlichen Ecke des Flurstückes 1/4 der Flur 2 Gemar-

kung Danna entlang der Gemarkungsgrenze zu Feldheim bis zur 
Gemarkungsgrenze von Treuenbrietzen;

- im Norden: 
 entlang der Gemarkungsgrenze zu Treuenbrietzen bis zur 

nordöstlichen Ecke des Flurstückes 64 der Flur 4 Gemarkung 
Malterhausen; 

- im Osten:
 entlang der östlichen Flurstücksgrenze des Flurstückes 40 der 

Flur 4 Gemarkung Malterhausen;
- im Süden:
 entlang der südlichen Grenzen der Flurstücke 40 und 25 der Flur 

4 Gemarkung Malterhausen über das Wegefl urstück 15  Flur 7 

Gemarkung Malterhausen zur südöstlichen Ecke des Flurstückes 
75 der Flur 7 Gemarkung Malterhausen, entlang der südlichen 
Grenze der Flurstücke 75, 76/2 und 76/1 Flur 7 Gemarkung Mal-
terhausen, in südlicher Richtung entlang der östlichen Grenze 
des Flurstückes 93 Flur 7 Gemarkung Malterhausen bis zur Flur-
grenze Flur 5 Gemarkung Malterhausen, entlang der nördlichen 
Flurgrenze Flur 5 Gemarkung Malterhausen bis zur südöstlichen 
Ecke des Flurstückes 157 der Flur 5 Gemarkung Malterhausen, 
an der südlichen Grenze des  Flurstückes 157 entlang bis zur 
nordöstlichen Ecke des Flurstückes 156,  entlang der östlichen 
Grenze des Flurstückes 156 bis zum Wegefl urstück 144 der Flur 
5 Gemarkung Malterhausen, an der nördlichen Wegegrenze 
des Flurstückes 144 bis zum südöstlichen Punkt des Flurstückes 
158 Flur 5 Gemarkung Malterhausen, über das Wegefl urstück 
Flurstück 144 zur  nordöstlichen Ecke des Flurstückes 124 Flur 
5 Gemarkung Malterhausen, entlang der östlichen Flurstücks-
grenze des Flurstückes 124 über das Wegefl urstück 126 bis 
zur  Flurgrenze Flur 5 Gemarkung Malterhausen, in Richtung 
Westen entlang der südlichen Flurgrenzen der Fluren 5 und 6  
Gemarkung  Malterhausen bis zur südöstlichsten Ecke der Flur 
1 Gemarkung Danna und dann wieder in Richtung Westen ent-
lang der südlichen Grenze der Flur 1 Gemarkung Danna bis  zur 
nordöstlichen Ecke des Flurstückes 28/5 der Flur 2 Gemarkung 
Danna, entlang der östlichen und südlichen Flurstücksgrenze des 
Flurstückes 28/5 zur südwestlichen Ecke des Flurstückes 1/4 der 
Flur 2 Gemarkung Danna.

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. Hektar 1188,00 
ha. Die Lage des Plangebietes ist im beigefügten Kartenausschnitt 
(Anlage 1) dargestellt.

Ziel des B-Planes ist Baufl ächen für die Errichtung von Windkraft-
anlagen auszuweisen, um die Nutzung des Windeignungsgebiets 
planerisch abschließend festzusetzen. Durch den B-Plan sollen die 
durch Windkraftnutzung zu erwartenden Konfl ikte auf der Ebene 
des B-Plans verbindlich gelöst werden. Der B-Plan dient darüber 
hinaus dazu, durch die Festsetzung nach § 9 Abs. 2 BauGB das Re-
powering bestehender Anlagen unter Einbeziehung der noch nicht 
bebauten Flächen planerisch zu ermöglichen und zu steuern. 
 
Anlage 1 – Übersichtsplan
Anlage 2 – Übersicht der betroffenen Flurstücke des Bebauungsplanes 
„Windpark  Malterhausen“ Stand 06/12

Der Beschluss wird hiermit nach § 2 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetz-
buches bekannt gemacht.

Niedergörsdorf, 14.06.2012

Rauhut 
Bürgermeister
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Anlage 1 - Übersichtsplan
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Gemarkung Flur Flst-Z. Flst-N.        
 Danna 1 102  
Danna 1 103  
Danna 1 104  
Danna 1 105  
Danna 1 106  
Danna 1 107  
Danna 1 108  
Danna 1 109  
Danna 1 110  
Danna 1 111  
Danna 1 112  
Danna 1 113  
Danna 1 114  
Danna 1 115  
Danna 1 116  
Danna 1 117  
Danna 1 118  
Danna 1 119  
Danna 1 120  
Danna 1 121  
Danna 1 122  
Danna 1 123  
Danna 1 124  
Danna 1 125  
Danna 1 126  
Danna 2 1 4 
Danna 2 28 5 
Malterhausen 4 25  
Malterhausen 4 26  
Malterhausen 4 27  
Malterhausen 4 28  
Malterhausen 4 29  
Malterhausen 4 30  
Malterhausen 4 31  
Malterhausen 4 32  
Malterhausen 4 33  
Malterhausen 4 34  
Malterhausen 4 35  
Malterhausen 4 36  
Malterhausen 4 38  
Malterhausen 4 39  
Malterhausen 4 40  
Malterhausen 4 61  
Malterhausen 4 62  
Malterhausen 4 63  
Malterhausen 4 64  
Malterhausen 5 124  
Malterhausen 5 125  
Malterhausen 5 126  Teilfl .
Malterhausen 5 127  
Malterhausen 5 128  
Malterhausen 5 129  
Malterhausen 5 130 1 
Malterhausen 5 130 2 
Malterhausen 5 131  
Malterhausen 5 133  
Malterhausen 5 134  
Malterhausen 5 135  
Malterhausen 5 140  
Malterhausen 5 143  
Malterhausen 5 144  Teilfl .
Malterhausen 5 145  
Malterhausen 5 146  
Malterhausen 5 147  
Malterhausen 5 148  

Gemarkung Flur Flst-Z. Flst-N.        
 Malterhausen 5 149  
Malterhausen 5 150  
Malterhausen 5 151 1 
Malterhausen 5 151 2 
Malterhausen 5 152  
Malterhausen 5 153  
Malterhausen 5 154  
Malterhausen 5 155  
Malterhausen 5 156  
Malterhausen 5 157  
Malterhausen 5 208  
Malterhausen 5 209 
Malterhausen 5 210 
Malterhausen 5 211 
Malterhausen 5 212 
Malterhausen 5 213 
Malterhausen 5 214 
Malterhausen 5 215 
Malterhausen 5 216 
Malterhausen 5 217 
Malterhausen 5 218 
Malterhausen 5 219 
Malterhausen 5 220 
Malterhausen 5 222 
Malterhausen 5 223 
Malterhausen 6 3 
Malterhausen 6 4 
Malterhausen 6 5 
Malterhausen 6 6 
Malterhausen 6 7 
Malterhausen 6 8 
Malterhausen 6 9 
Malterhausen 6 10 
Malterhausen 6 11 
Malterhausen 6 12 
Malterhausen 6 13 
Malterhausen 6 14 
Malterhausen 6 15 
Malterhausen 6 16 
Malterhausen 6 17 
Malterhausen 6 18 
Malterhausen 6 19 
Malterhausen 6 20 
Malterhausen 6 21 
Malterhausen 6 22 
Malterhausen 6 23 
Malterhausen 6 24 
Malterhausen 6 25 
Malterhausen 6 26 
Malterhausen 6 27 
Malterhausen 6 28 
Malterhausen 6 29 
Malterhausen 6 30 
Malterhausen 6 31 
Malterhausen 6 32 
Malterhausen 6 33 
Malterhausen 6 34 
Malterhausen 6 35 
Malterhausen 6 36 
Malterhausen 6 37 
Malterhausen 6 38  
Malterhausen 6 39  
Malterhausen 6 42  
Malterhausen 6 43  
Malterhausen 6 44 1 

Anlage 2 – Übersicht der betroffenen Flurstücke des Bebauungsplanes „Windpark  Malterhausen“ Stand 06/2012

Gemarkung Flur     Flst-Z.     Flst-N. 
Danna 1 1  
Danna 1 2  
Danna 1 3  
Danna 1 13 17 
Danna 1 13 24 
Danna 1 13 25 
Danna 1 13 26 
Danna 1 13 27 
Danna 1 13 28 
Danna 1 13 29 
Danna 1 13 30 
Danna 1 13 31 
Danna 1 13 32 
Danna 1 18  
Danna 1 22  
Danna 1 27 1 
Danna 1 27 8 
Danna 1 27 9 
Danna 1 27 13 
Danna 1 27 14 
Danna 1 27 15 
Danna 1 32  
Danna 1 34 1 
Danna 1 40 1 
Danna 1 40 2 
Danna 1 42  
Danna 1 43  
Danna 1 45  
Danna 1 56 39 
Danna 1 57 5 
Danna 1 58 5 
Danna 1 59 9 
Danna 1 66 30 
Danna 1 67 31 
Danna 1 71  
Danna 1 72  
Danna 1 73  
Danna 1 74  
Danna 1 75  
Danna 1 76  
Danna 1 77  
Danna 1 78  
Danna 1 79  
Danna 1 80  
Danna 1 81  
Danna 1 82  
Danna 1 83  
Danna 1 84  
Danna 1 85  
Danna 1 86  
Danna 1 87  
Danna 1 88  
Danna 1 89  
Danna 1 90  
Danna 1 91  
Danna 1 92  
Danna 1 93  
Danna 1 94  
Danna 1 95  
Danna 1 96  
Danna 1 97  
Danna 1 98  
Danna 1 99  
Danna 1 100  
Danna 1 101  
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Gemarkung Flur Flst-Z. Flst-N.        
 Malterhausen 6 44 2 
Malterhausen 6 48 1 
Malterhausen 6 48 2 
Malterhausen 6 48 3 
Malterhausen 6 49  
Malterhausen 6 50  
Malterhausen 6 51  
Malterhausen 6 52  
Malterhausen 6 53  
Malterhausen 6 55 1 
Malterhausen 6 55 2 
Malterhausen 6 56  
Malterhausen 6 57 2 
Malterhausen 6 57 3 
Malterhausen 6 57 4 
Malterhausen 6 57 5 
Malterhausen 6 57 6 
Malterhausen 6 58 1 
Malterhausen 6 58 2 
Malterhausen 6 58 3 
Malterhausen 6 59 1 
Malterhausen 6 59 2 
Malterhausen 6 60 1 
Malterhausen 6 60 2 
Malterhausen 6 60 3 
Malterhausen 6 61  
Malterhausen 6 63  
Malterhausen 6 64  
Malterhausen 6 65  
Malterhausen 6 66  
Malterhausen 6 67  
Malterhausen 6 68  
Malterhausen 6 69  
Malterhausen 6 70  
Malterhausen 6 71  
Malterhausen 6 72  
Malterhausen 6 73  
Malterhausen 6 74  
Malterhausen 6 75 1 
Malterhausen 6 75 2 
Malterhausen 6 76  
Malterhausen 6 77  
Malterhausen 6 78  
Malterhausen 6 79  
Malterhausen 6 80  
Malterhausen 6 81  
Malterhausen 6 82  
Malterhausen 6 83 1 
Malterhausen 6 83 2 
Malterhausen 6 84  
Malterhausen 6 85  
Malterhausen 6 86  
Malterhausen 6 87  
Malterhausen 6 88  
Malterhausen 6 89  
Malterhausen 6 90  
Malterhausen 6 91  
Malterhausen 6 92  
Malterhausen 6 93  
Malterhausen 6 94  
Malterhausen 6 95  
Malterhausen 6 96  
Malterhausen 6 97  
Malterhausen 6 98  
Malterhausen 6 99  
Malterhausen 6 100  
Malterhausen 6 101  

Gemarkung Flur Flst-Z. Flst-N.        
 Malterhausen 7 1  
Malterhausen 7 2  
Malterhausen 7 3  
Malterhausen 7 4  
Malterhausen 7 5  
Malterhausen 7 6  
Malterhausen 7 7  
Malterhausen 7 8  
Malterhausen 7 9  
Malterhausen 7 10  
Malterhausen 7 11  
Malterhausen 7 12  
Malterhausen 7 13  
Malterhausen 7 14  
Malterhausen 7 15  Teilfl .
Malterhausen 7 16  
Malterhausen 7 17  
Malterhausen 7 18  
Malterhausen 7 19  
Malterhausen 7 20  
Malterhausen 7 21  
Malterhausen 7 22  
Malterhausen 7 23  
Malterhausen 7 24  
Malterhausen 7 25  
Malterhausen 7 26  
Malterhausen 7 27 
Malterhausen 7 28 
Malterhausen 7 29 
Malterhausen 7 31 
Malterhausen 7 32 
Malterhausen 7 33 
Malterhausen 7 34 
Malterhausen 7 35 
Malterhausen 7 36 
Malterhausen 7 37 
Malterhausen 7 38 
Malterhausen 7 39 
Malterhausen 7 40 
Malterhausen 7 41 
Malterhausen 7 42 
Malterhausen 7 43 
Malterhausen 7 44 
Malterhausen 7 45 
Malterhausen 7 46 
Malterhausen 7 47 
Malterhausen 7 48 
Malterhausen 7 49 
Malterhausen 7 50 
Malterhausen 7 52 
Malterhausen 7 53 
Malterhausen 7 54 
Malterhausen 7 55 
Malterhausen 7 56 
Malterhausen 7 57 
Malterhausen 7 58 
Malterhausen 7 59 
Malterhausen 7 60 
Malterhausen 7 61 
Malterhausen 7 62 
Malterhausen 7 63 
Malterhausen 7 64 
Malterhausen 7 65 
Malterhausen 7 66 
Malterhausen 7 67 
Malterhausen 7 68 
Malterhausen 7 69 

Gemarkung Flur Flst-Z. Flst-N.        
 Malterhausen 7 70 
Malterhausen 7 71 
Malterhausen 7 72 
Malterhausen 7 73 
Malterhausen 7 74 
Malterhausen 7 75 
Malterhausen 7 76 1
Malterhausen 7 76 2
Malterhausen 7 93 
Malterhausen 7 94 
Malterhausen 7 96 
Malterhausen 7 97 
Malterhausen 7 98 1
Malterhausen 7 99 3
Malterhausen 7 99 5
Malterhausen 7 99 6
Malterhausen 7 101 
Malterhausen 7 105 
Malterhausen 7 106 
Malterhausen 7 108 
Malterhausen 7 109 
Malterhausen 7 110 
Malterhausen 7 111 
Malterhausen 7 113 1
Malterhausen 7 113 3
Malterhausen 7 113 4
Malterhausen 7 114 
Malterhausen 7 115 
Malterhausen 7 116 
Malterhausen 7 117 
Malterhausen 7 118 
Malterhausen 7 119 
Malterhausen 7 120 
Malterhausen 7 121 
Malterhausen 7 122 
Malterhausen 7 123 
Malterhausen 7 124 
Malterhausen 7 125 
Malterhausen 7 126 
Malterhausen 7 127 
Malterhausen 7 128 
Malterhausen 7 129 
Malterhausen 7 130 
Malterhausen 7 131 
Malterhausen 7 132 
Malterhausen 7 133 
Malterhausen 7 134 
Malterhausen 7 135 
Malterhausen 7 136 
Malterhausen 7 137 
Malterhausen 7 138 
Malterhausen 7 139 
Malterhausen 7 140 
Malterhausen 7 141 
Malterhausen 7 142 
Malterhausen 7 143 
Malterhausen 7 144 
Malterhausen 7 145
Malterhausen 7 146
Malterhausen 7 147
Malterhausen 7 148
Malterhausen 7 149
Malterhausen 7 150
Malterhausen 7 151
Malterhausen 7 152
Malterhausen 7 153
Malterhausen 7 154



Amtsblatt für die Gemeinde Niedergörsdorf  - 15 - Nr. 07/12

TOP 15:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig die 
„Satzung der Gemeinde Niedergörsdorf über die Veränderungssper-
re für den Bereich des B-Plans Nr. 12 „Windpark Malterhausen“ 
(Beschluss-Nr. 38/06/12).

Amtliche Bekanntmachung

Satzung der Gemeinde Niedergörsdorf über die Veränderungs-
sperre für den Bereich des B-Plans Nr. 12 „Windpark Malter-
hausen“
Hiermit wird gemäß § 16 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und § 3 
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)  und 
§ 12 der Hauptsatzung der Gemeinde Niedergörsdorf bekanntge-
macht, dass die Gemeindevertretung der Gemeinde Niedergörsdorf 
in ihrer Sitzung am 13.06.2012 auf Grund der §§ 14 und 16 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt  geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S.1509)  und der §§ 3 und 28 
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit 
gültigen Fassung die Satzung der Gemeinde Niedergörsdorf über 
die Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplans Nr. 12 
„Windpark Malterhausen“ beschlossen hat.
Die Veränderungssperre umfasst den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes  Nr. 12 „Windpark Malterhausen“.
Der räumliche  Geltungsbereich wird  wie folgt umgrenzt:
- im Westen:
 ab der südwestlichen Ecke des Flurstückes 1/4 der Flur 2 Gemar-

kung Danna entlang der Gemarkungsgrenze zu Feldheim bis zur 
Gemarkungsgrenze von Treuenbrietzen;

- im Norden:
 entlang der Gemarkungsgrenze zu Treuenbrietzen bis zur 

nordöstlichen Ecke des Flurstückes 64 der Flur 4 Gemarkung 
Malterhausen;

- im Osten:
 entlang der östlichen Flurstücksgrenze des Flurstückes 40 der 

Flur 4 Gemarkung Malterhausen;
- im Süden:
 entlang der südlichen Grenzen der Flurstücke 40 und 25 der Flur 4 

Gemarkung Malterhausen über das Wegefl urstück 15  Flur 7 Ge-
markung Malterhausen zur südöstlichen Ecke des Flurstückes 75 
der Flur 7 Gemarkung Malterhausen, entlang der südlichen Grenze 
der Flurstücke 75, 76/2 und 76/1 Flur 7 Gemarkung Malterhausen, 
in südlicher Richtung entlang der östlichen Grenze des Flurstü-
ckes 93  Flur 7 Gemarkung Malterhausen bis zur Flurgrenze Flur 
5 Gemarkung Malterhausen, entlang der nördlichen  Flurgrenze 
der Flur 5 Gemarkung Malterhausen bis zur südöstlichen Ecke 
des Flurstückes 157 der Flur 5 Gemarkung Malterhausen, an der 
südlichen Grenze des  Flurstückes 157 entlang bis zur  nordöstli-
chen Ecke des Flurstückes 156,  entlang der östlichen Grenze des 
Flurstückes 156 bis zum Wegefl urstück 144 der Flur 5 Gemarkung 
Malterhausen, an der nördlichen Wegegrenze des Flurstückes 144 
bis zum südöstlichen Punkt des Flurstückes 158 Flur 5 Gemarkung 
Malterhausen, über das Wegefl urstück 144 zur nordöstlichen Ecke 
des Flurstückes 124 Flur 5 Gemarkung Malterhausen, entlang der 
östlichen Flurstücksgrenze des Flurstückes 124 über das Wegefl ur-

stück 126 bis zur Flurgrenze Flur 5 Gemarkung Malterhausen, in 
Richtung Westen entlang der südlichen Flurgrenzen der Fluren 5 
und 6 Gemarkung Malterhausen bis zur südöstlichsten Ecke der 
Flur 1 Gemarkung Danna und dann wieder in Richtung Westen 
entlang der südlichen Grenze der Flur 1 Gemarkung Danna bis  
zur nordöstlichen Ecke des Flurstückes 28/5 der Flur 2 Gemarkung 
Danna, entlang der östlichen und südlichen Flurstücksgrenze des 
Flurstückes 28/5 zur südwestlichen Ecke des Flurstückes 1/4 der 
Flur 2 Gemarkung Danna.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Veränderungssperre in Kraft. 
Sie tritt mit Ablauf von zwei Jahren, vom Tage der Bekanntmachung 
gerechnet, außer Kraft, wenn sie nicht gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 oder 
Abs. 2 BauGB verlängert wird.  Auf die Zweijahresfrist ist der seit der 
Zustellung der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach 
§ 15 BauGB abgelaufenen Zeitpunkt anzurechnen. Die Verände-
rungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und sowie der 
Bebauungsplan für das in § 2 genannte Gebiet rechtsverbindlich 
wird.

Die Satzung über die Veränderungssperre einschließlich der Karte 
zur Abgrenzung  des räumlichen Geltungsbereiches können in der 
Gemeindeverwaltung Niedergörsdorf von jedermann während 
der Dienststunden eingesehen werden; über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben.
Ort der Einsichtnahme: Gemeindeverwaltung Niedergörsdorf
                                       Bauamt, Zimmer 18
                                       Dorfstraße 14f
                                        14913  Niedergörsdorf
Zeit der Einsichtnahme: Mo – Mi 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
    12.30 Uhr bis 16.00 Uhr
   Do 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
    12.30 Uhr bis 18.00 Uhr
   Freitag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Information:  Frau Neumann
   Bauamt, Zimmer 18
                                  Dorfstraße 14f
                                        14913  Niedergörsdorf

Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der  Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntgabe 
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend  gemacht 
worden sind.

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
für eingetretene Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre 
nach § 18 BauGB und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche bei nicht fristgerechter Geltendmachung 
wird hingewiesen.

Niedergörsdorf, 14.06.2012

Rauhut
Bürgermeister

Gemarkung Flur Flst-Z. Flst-N.        
 Malterhausen 7 155
Malterhausen 7 156
Malterhausen 7 157
Malterhausen 7 158
Malterhausen 7 159
Malterhausen 7 160
Malterhausen 7 161
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Bekanntmachungsanordung

Hiermit ordne ich gemäß § 12 Abs. 4 der Hauptsatzung der Ge-
meinde Niedergörsdorf vom 22.06.2011 an bekanntzumachen, 
dass die Gemeindevertretung der Gemeinde Niedergörsdorf in 
ihrer Sitzung am 13.06.2012 auf Grund der §§ 14 und 16 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt  geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S.1509)  und der §§ 3 und 28 
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit 
gültigen Fassung die Satzung der Gemeinde Niedergörsdorf über 
die Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplans Nr. 
12 „Windpark Malterhausen“ beschlossen hat.
Hiermit ordne ich an, dass die Karte zur Abgrenzung des räumlichen 
Geltungsbereiches im Originalmaßstab 1:5000 (als Anlage Bestand-
teil dieser Satzung) durch eine Ersatzbekanntmachung öffentlich 
bekanntgemacht wird (§2 BekanntmV).
Die Satzung über die Veränderungssperre im Bereich des Geltungs-
bereiches des Bebauungsplans Nr. 12 „Windpark Malterhausen“ 
einschließlich der Karte zur Abgrenzung  des räumlichen Geltungs-
bereiches können dauerhaft in der Gemeindeverwaltung Nieder-
görsdorf von jedermann während der Dienststunden eingesehen 
werden; über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Ort der Einsichtnahme: Gemeindeverwaltung Niedergörsdorf
                                       Bauamt, Zimmer 18
                                       Dorfstraße 14f
                                        14913  Niedergörsdorf
Zeit der Einsichtnahme: Mo – Mi 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
    12.30 Uhr bis 16.00 Uhr
   Do 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
    12.30 Uhr bis 18.00 Uhr
   Freitag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Information:  Frau Neumann
   Bauamt, Zimmer 18
                                  Dorfstraße 14f
                                        14913  Niedergörsdorf
Die öffentliche Auslegung der Karte zur Abgrenzung des räumlichen 
Geltungsbereichs im Originalmaßstab 1:5000, als Anlage Bestandteil 
dieser Satzung, fi ndet gem. § 12 Abs. 4 der Hauptsatzung der Ge-
meinde Niedergörsdorf in der Zeit vom Dienstag, dem 19.06.2012 
bis einschließlich Dienstag, dem 03.07.2012 statt.
Ort der Einsichtnahme: Gemeindeverwaltung Niedergörsdorf
                                       Bauamt, Zimmer 18
                                       Dorfstraße 14f
                                        14913  Niedergörsdorf
Zeit der Einsichtnahme: Mo – Mi 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
    12.30 Uhr bis 16.00 Uhr
   Do 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
    12.30 Uhr bis 18.00 Uhr
   Freitag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Information:  Frau Neumann
   Bauamt, Zimmer 18
                                  Dorfstraße 14f
                                        14913  Niedergörsdorf

Niedergörsdorf, 14.06.2012

Rauhut
Bürgermeister

Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung wurden folgende Beschlüsse 
gefasst:
TOP 2:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig, 
die Firma 
 Hörmann GmbH
 Sirene Mitte
 Breite Straße 13
 07778 Dornburg

mit der Ausführung der Arbeiten für die Installation einer Sirenenan-
lage in Wölmsdorf und Niedergörsdorf (Bahnhof) zu beauftragen 
(Beschluss-Nr. 39/06/12). 

TOP 3:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig 
den Verkauf der Flurstücke 105, 106, 112 und 113 der Flur 2 in der 
Gemarkung Niedergörsdorf, Ortsteil Altes Lager 
(Beschluss-Nr. 40/06/12).

TOP 4:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt mit 17 Ja-Stim-
men und 1 Nein-Stimme den Verkauf des Flurstückes 83 der Flur 2 
in der Gemarkung Niedergörsdorf (Beschluss-Nr. 41/06/12).

TOP 5:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt mit 16 Ja-Stim-
men und 2 Nein-Stimmen den Verkauf des Flurstückes 141 der Flur 
1 in der Gemarkung Altes Lager (Beschluss-Nr. 42/06/12).

TOP 6:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig 
den Verkauf der Flurstücke 102, 106 und 108 der Flur 10 in der 
Gemarkung Blönsdorf (Beschluss-Nr. 43/06/12).

TOP 7:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig den 
Verkauf einer Teilfl äche des Flurstückes 406 (neu Flurstück 64) im 
Zuge des Flurbereinigungsverfahrens (Beschluss-Nr. 44/06/12).
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